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Mehr als 5,8 Millionen Einsprüche 2006 – Zunahme um 31 Prozent!!!

Legen Masseneinsprüche die Finanzämter spätestens 2008 lahm?

Presseinformation

Mit mehr als 5,8 Millionen Einsprüchen in 2006 – das sind fast ein Drittel mehr als im Vorjahr - dankten die Steuerpflichtigen der Politik für ihre Versprechungen, das „Steuerrecht einfacher und übersichtlicher“ zu gestalten. Genau das Gegenteil der laut halsen Ankündigungen ist eingetreten: Immer mehr Steuerpflichtige verlieren völlig den Überblick, wohin die Reise geht. Die Unsicherheit, doch etwas falsch zu machen, führt dazu, dass Arbeitnehmer in Zukunft vermehrt die Hilfe der Lohnsteuerhilfevereine in Anspruch nehmen werden. Eine sehr preisgünstige Alternative, rechnet man den individuellen Aufwand für Fortbildung, Literatur und Software dagegen, wobei man immer noch nicht weis, ob man alles richtig gemacht hat. Daher ist es besser den Fachmann oder eine Fachfrau aufzusuchen.

Als ob die Politik diesen Trend geahnt hätte, setzte sie kurzerhand die Absetzbarkeit der Steuerberatungskosten von der Liste der Sonderausgaben. Das ist ein Signal an die Arbeitnehmer, sich von einem Lohnsteuerhilfeverein nicht mehr vertreten zu lassen. Doch der Steuerzahler ist nicht davon abzuhalten, seine Rechte geltend zu machen, zumal der Mitgliedsbeitrag weiterhin als Werbungskosten absetzbar ist. Die Lohnsteuerhilfevereine legen für ihn auch Einsprüche ein, wenn Rechtsfragen noch in der Schwebe sind und erst in späteren Jahren vor Gericht verhandelt werden.

Eine riesige Welle von Einsprüchen werden die Lohnsteuerhilfevereine für das kommende Jahr einlegen müssen, wenn sich die Kürzungen bei der Pendlerpauschale und beim häuslichen Arbeitszimmer in den Steuererklärungen auswirken. Mit mehr als 3 Millionen zusätzlicher Einsprüche müsse der Fiskus alleine von Seiten der Vereine erwarten. Mehr als 10 Millionen können es aus der Gesamtbevölkerung werden. Immerhin geht es um die Frage der Verfassungswidrigkeit dieser Kappung für die ersten 20 km. Schon zwei Finanzgerichte (Niedersachsen und Saarland) haben diese Kürzung als verfassungswidrig bezeichnet. Sollte das Bundesverfassungsgericht der Klage der Steuerpflichtigen stattgeben, muss der Fiskus in Milliardenhöhe zurückzahlen - ein Alptraum für Steinbrück, Merkel und Müntefering!

(Autor: Werner Teriet/ Steuerbevollmächtigter und Vorstandsvorsitzender des Arbeitnehmer Lohnsteuerhilfevereins Kamen e.V./ Mitgliedsverein des NVL e.V.) 
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